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Ordnung über das Zustandekommen  

von arbeitsrechtlichen Regelungen  

auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz 

 

In der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands vom 21. Juni 2022. 

 

Präambel 

1Die katholische Kirche hat das verfassungsrechtlich abgesicherte Recht, die Arbeits-

verhältnisse im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selbständig innerhalb der 

Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen. 2Um dem kirchlichen Sen-

dungsauftrag und der daraus folgenden Besonderheit der Dienstgemeinschaft gerecht 

zu werden und um die arbeitsrechtlich einschlägigen kirchlichen Institutionen und  

Gremien, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Dienstgeberseite frühzeitig in 

den Prozess des Zustandekommens arbeitsrechtlicher Regelungen einzubeziehen, 

wird zur Sicherstellung eines transparenten und rechtssicheren Verfahrens zum Zu-

standekommen von Normtexten auf dem Gebiet des kirchlichen Arbeitsrechts auf der 

Ebene der Deutschen Bischofskonferenz folgende Ordnung erlassen: 

 

§ 1 

Zielsetzung  

Ziel dieser Ordnung ist, ein transparentes und rechtssicheres Verfahren zum  

Zustandekommen von Normtexten auf dem Gebiet des kirchlichen Arbeitsrechts fest-

zulegen, soweit diese Normtexte durch die Deutsche Bischofskonferenz oder den  

Verband der Diözesen Deutschlands beschlossen werden.  

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) 1Normtexte im Sinne dieser Ordnung sind Gesetze gemäß can. 455 CIC und  

Gesetzesempfehlungen an die einzelnen Diözesanbischöfe in Form von Muster- 

bzw. (Rahmen-)Ordnungen sowie sämtliche Regelungen, die Rechte und Pflichten 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst zum Gegenstand  

haben. 2Keine Normtexte im Sinne dieser Ordnung sind Beschlüsse von arbeits-

rechtlichen Kommissionen nach Art. 7 Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 

Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (Grundordnung). 

 

(2) Initiativberechtigte sind die in § 5 Abs. 1 näher bezeichneten kirchlichen Amts- 

träger, Institutionen und Gremien, die das Recht haben, Anträge zum Erlass  

kirchlicher Normtexte auf dem Gebiet des kirchlichen Arbeitsrechts zu stellen.  
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(3) 1Anhörungsberechtigte sind die in § 13 Abs. 1 und Abs. 2 näher bezeichneten 

kirchlichen Amtsträger, Institutionen und Gremien. 2Diese können zum ersten Re-

gelungsentwurf Stellung nehmen. 

§ 3 

Sachlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung gilt für das Zustandekommen von Normtexten auf dem Gebiet des 

kirchlichen Arbeitsrechts.  

 

§ 4 

Räumlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung gilt für das Zustandekommen von arbeitsrechtlichen Normtexten,  

soweit sie durch die Deutsche Bischofskonferenz oder den Verband der Diözesen 

Deutschlands beschlossen werden.  

 

§ 5 

Initiativrecht 

(1) Initiativberechtigt sind 

1. jeder Diözesanbischof; 

2. die Personalwesenkommission nach § 17 der Ordnung über die Arbeitsweise 

der Kommissionen und Unterkommissionen des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands; 

3. der Arbeitsrechtsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(ARA) mit den Stimmen von einem Viertel seiner stimmberechtigten Mitglieder; 

4. die arbeitsrechtlichen Kommissionen im Sinne von Artikel 7 Abs. 1 der Grund-

ordnung jeweils mittels Mehrheitsbeschlusses; 

5. die Deutsche Ordensobernkonferenz (DOK), vertreten durch den geschäftsfüh-

renden Vorstand; 

6. der Deutsche Caritasverband (DCV), vertreten durch seinen Vorstand; 

7. die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV),  

vertreten durch ihren Vorstand und 

8. der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), vertreten durch die Geschäfts-

führung. 
 

(2) Die Geltendmachung eines Initiativrechts erfolgt durch  

1. einen Antrag auf Erlass oder Änderung eines arbeitsrechtlichen Normtextes mit 

begründeter Beschreibung des Regelungsbedarfs oder 

2. einen begründeten Regelungsentwurf. 
 

(3) Eine Initiative ist in Textform an die Geschäftsführung des Verbandes der  

Diözesen Deutschlands zu richten.  
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§ 6 

Behandlung einer Regelungsinitiative 

(1) 1Die Regelungsinitiative wird dem Verbandsrat des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands zur Entscheidung vorgelegt. 2Die Geschäftsstelle des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands erstellt zu jeder Regelungsinitiative ein Votum, das 

der/dem Initiativberechtigten zur Kenntnis gebracht wird. 3Die/der Initiativberech-

tigte kann eine Stellungnahme zum Votum der Geschäftsstelle abgeben, die dem 

Verbandsrat mit der Regelungsinitiative zugeleitet wird.  
 

(2) Der Verbandsrat entscheidet, mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Gesamtzahl 

seiner stimmberechtigten Mitglieder, ob ein Regelungsbedarf besteht.  
 

(3) Sieht der Verbandsrat einen Regelungsbedarf, wird eine ad-hoc Arbeitsgruppe 

nach Maßgabe des § 7 beauftragt, einen Regelungsentwurf zu erarbeiten.  
 

(4) Lehnt der Verbandsrat einen Regelungsbedarf ab, so ist der hierüber ergangene 

Beschluss gegenüber dem/der Initiativberechtigten zu begründen.  

 

§ 7 

Errichtung einer Arbeitsgruppe 

(1) 1Der Verbandsrat beauftragt im Falle des § 6 Abs. 3 die Geschäftsstelle des Ver-

bandes der Diözesen Deutschlands eine Arbeitsgruppe zu errichten. 2Alle relevan-

ten Anspruchsgruppen im kirchlichen Dienst sind bei der Zusammensetzung der 

Arbeitsgruppe angemessen zu berücksichtigen.  

 

(2) 1Der Arbeitsgruppe sollen Mitglieder der Personalwesenkommission angehören. 
2Ferner sind Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite 

der arbeitsrechtlichen Kommissionen nach Art. 7 Grundordnung sowie Vertreterin-

nen und Vertreter kirchlicher Verbände und sonstiger kirchlicher Institutionen (ins-

besondere des Deutschen Caritasverbandes, der Deutschen Ordensobernkonfe-

renz, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen und der Arbeits-

gemeinschaft caritativer Unternehmen) in der Arbeitsgruppe zu berücksichtigen. 
3Die Auswahl und Benennung der Arbeitsgruppenmitglieder aus dem Kreis der ar-

beitsrechtlichen Kommissionen erfolgt auf Anfrage der Geschäftsstelle des Ver-

bandes der Diözesen Deutschland durch die jeweilige Vorsitzende/ den jeweiligen 

Vorsitzenden und die jeweilige stellvertretende Vorsitzende/ den jeweiligen stell-

vertretenden Vorsitzenden. 4Im Bedarfsfall können auch Vertreterinnen und Ver-

treter des Katholischen Büros in der Arbeitsgruppe mitwirken. 5Gleiches gilt für 

Sachverständige. 
 

(3) Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt bei der Geschäftsstelle des Verban-

des der Diözesen Deutschlands.  
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(4) Die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutschlands informiert die In-

stitutionen und Gremien über die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe. 

 

§ 8  

Aufgabe und Arbeitsweise der Arbeitsgruppe 

(1) Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, Regelungsentwürfe auf dem Gebiet des kirch-

lichen Arbeitsrechts zu erarbeiten, um den Verbandsrat und die Vollversammlung 

des Verbandes der Diözesen Deutschlands bei der Normsetzung in arbeitsrechtli-

chen Angelegenheiten zu unterstützen und zu beraten.  

(2) Die Geschäftsführung bestimmt die Arbeitsweise der Arbeitsgruppe in Abstim-

mung mit den Mitgliedern, soweit nachfolgend keine Regelungen getroffen  

werden. 

 

(3) 1Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind verpflichtet, sich rechtzeitig mit den sie ent-

sendenden Institutionen und Gremien über die zu beratenden Materien abzustim-

men und sie über die Beratungsergebnisse zu informieren. 2Die Mitglieder der Ar-

beitsgruppe sind dabei nicht an Aufträge und Weisungen der sie entsendenden 

Institutionen und Gremien gebunden.  

 

§ 9  

Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe 

(1) Tritt ein Mitglied während der Arbeit der Arbeitsgruppe in den Ruhestand, tritt es 

vom Amt zurück oder scheidet es aus dem kirchlichen Dienst aus, endet die Mit-

gliedschaft in der Arbeitsgruppe von selbst.  

(2) Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe endet mit Ablauf der Amtsperiode des ent-

sendenden Gremiums und mit Beendigung der Mitgliedschaft in diesem Gremium.  

(3) Nachberufungen für ausgeschiedene Mitglieder der Arbeitsgruppe erfolgen in Ab-

sprache mit der Geschäftsführung auf Vorschlag des entsendenden Gremiums. 

 

§ 10 

Sitzungen der Arbeitsgruppe 

(1) Die Geschäftsführung lädt unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei  

Wochen vor der Sitzung ein.  

(2) Die Sitzungen der Arbeitsgruppe werden von der Geschäftsführung unter  

Mitwirkung einzelner Mitglieder der Arbeitsgruppe vorbereitet.  

(3) 1Die Sitzungen der Arbeitsgruppe sind nicht öffentlich. 2Mit Beschluss der einfa-

chen Mehrheit der Mitglieder können Sachverständige oder Gäste an den Sitzun-

gen teilnehmen.  
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(4) 1Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie Sachverständige und Gäste sind verpflich-

tet, über alle behandelten Themen Verschwiegenheit zu wahren. 2Das gilt nicht 

gegenüber den Institutionen und Gremien, welche die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

jeweils entsenden.  

(5) Sitzungen der Arbeitsgruppe können auch als Online-Veranstaltung erfolgen. 

 

§ 11 

Niederschrift 

1Über die Sitzungen ist ein Protokoll anzufertigen. 2Das Protokoll ist durch eine von 

der Arbeitsgruppe zu bestimmende Person zu fertigen. 3Die Niederschrift muss insbe-

sondere Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, die Namen der Geschäftsführung und 

der anwesenden Mitglieder der Arbeitsgruppe enthalten. 4Die Niederschrift wird den 

Mitgliedern der Arbeitsgruppe von der Geschäftsführung zeitnah in Textform zugelei-

tet. 5Etwaige Einwendungen sind zu Beginn der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe 

geltend zu machen. 

 

§ 12  

Erster Regelungsentwurf  

(1) 1Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verständigen sich nach eingehender Beratung 

und Abwägung auf einen ersten Regelungsentwurf, der in der Arbeitsgruppe breite 

Zustimmung findet. 2Kommt keine Verständigung zustande, erklärt die Geschäfts-

führung der Arbeitsgruppe die Beratungen für gescheitert und erstattet dem  

Verbandsrat Bericht.   

 

(2) Zur Feststellung, ob das angestrebte Ziel der Regelungsinitiative erreicht wurde, 

wird ein Anhörungsverfahren zum ersten Regelungsentwurf nach Maßgabe des 

§ 13 durchgeführt.  

 

§ 13 

Durchführung eines Anhörungsverfahrens 

(1) Folgenden kirchlichen Amtsträgern, Institutionen und Gremien wird im Rahmen 

des Anhörungsverfahrens Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben 

1. jedem Diözesanbischof; 

2. der Personalwesenkommission; 

3. dem Arbeitsrechtsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(ARA); 

4. den arbeitsrechtlichen Kommissionen im Sinne von Artikel 7 Abs. 1 der Grund-

ordnung; 

5. dem Deutschen Caritasverband (DCV); 

6. der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK); 

7. der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV) und 
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8. der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU). 

 

(2) 1Bei sachlicher Betroffenheit können sich nach schriftlicher Aufforderung durch die 

Geschäftsführung der Arbeitsgruppe auch weitere kirchliche Institutionen und  

Gremien am Anhörungsverfahren beteiligen. 2Über die sachliche Betroffenheit in  

Bezug auf den vorliegenden Regelungsentwurf entscheidet die Arbeitsgruppe.  

 

(3) 1Die Frist zur Anhörung beginnt mit Zugang des ersten Regelungsentwurfs bei den 

Anhörungsberechtigten. 2Die Geschäftsführung legt die Dauer des Anhörungsver-

fahrens fest, wobei die Mindestfrist acht Wochen betragen soll. 3Die Frist ist den 

Anhörungsberechtigten mitzuteilen. 4Stellungnahmen, die nach Ablauf der Frist 

eingehen, finden keine Berücksichtigung. 

 

(4) Stellungnahmen sind in Textform an die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe beim 

Verband der Diözesen Deutschlands zu richten.  

 

(5) Es obliegt den anzuhörenden Institutionen und Gremien, die Rückkopplung zu den 

von ihnen vertretenen Mitgliedern sicherzustellen.  

 

(6) 1Jede eingegangene Stellungnahme ist in der Arbeitsgruppe zu besprechen. 2Eine 

Änderung des Regelungsentwurfs erfolgt, wenn dies in der Arbeitsgruppe breite 

Zustimmung findet. 3Sie hat im Einzelnen kurz zu begründen, warum Änderungs-

wünsche modifiziert oder abgelehnt wurden („Liste mit kommentierten Änderungs-

vorschlägen“). 4Die Liste mit den kommentierten Änderungsvorschlägen wird zur 

Verfügung gestellt.  

 

(7) 1Die Arbeitsgruppe hat das Recht, gutachterliche Stellungnahmen von Sachver-

ständigen und anderen fachlich berufenen Stellen einzuholen. 2Die  

notwendigen Kosten trägt der Verband der Diözesen Deutschlands.  

 

§ 14 

Konsolidierter Regelungsentwurf 

(1) 1Auf Grundlage der im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach § 13 konsentier-

ten Stellungnahmen erarbeitet die Arbeitsgruppe einen zweiten, konsolidierten Re-

gelungsentwurf. 2Das weitere Verfahren nach § 15 wird eingeleitet, wenn dieser 

die breite Zustimmung in der Arbeitsgruppe findet. 3Kommt keine Verständigung 

zustande, erklärt die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe die Beratungen für ge-

scheitert und erstattet dem Verbandsrat Bericht.   

(2) Die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutschlands erstellt einen Er-

läuterungstext zum Regelungsentwurf.  
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§ 15 

Behandlung des konsolidierten Regelungsentwurfs 

(1) Die Geschäftsführung leitet den konsolidierten Regelungsentwurf und den Erläu-

terungstext nach § 14 Abs. 2 der Personalwesenkommission (PWK) und dem  

Arbeitsrechtsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ARA) zur 

Kenntnisnahme zu.  

 

(2) 1Die Geschäftsführung leitet den konsolidierten Regelungsentwurf, den Erläute-

rungstext nach § 14 Abs. 2 und die Liste mit den kommentierten Änderungsvor-

schlägen nach § 13 Abs. 6 S. 3 der Bischöflichen Arbeitsgruppe Arbeitsrecht zur 

Beratung zu. 2Zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe, in der Regel je ein/e Dienstneh-

mer- und ein/e Dienstgebervertreter/in sowie die Geschäftsführung stellen den 

konsolidierten Regelungsentwurf den Mitgliedern der Bischöflichen Arbeitsgruppe 

vor. 3Die Bischöfliche Arbeitsgruppe gibt ein Votum ab, welches Änderungsvor-

schläge enthalten kann. 

 

(3) 1Die Geschäftsführung leitet den konsolidierten Regelungsentwurf zusammen mit 

dem Erläuterungstext nach § 14 Abs. 2, dem Votum der Bischöflichen Arbeits-

gruppe Arbeitsrecht und der Liste der kommentierten Änderungsvorschläge nach 

§ 13 Abs. 6 S. 3 dem Verbandsrat des Verbandes der Diözesen Deutschlands zur 

Beratung zu. 2Zwei Mitglieder und die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe stellen 

den konsolidierten Regelungsentwurf in der Sitzung des Verbandsrats vor. 3Zu 

diesem Zweck bestimmt die Arbeitsgruppe je einen/eine Dienstnehmer- und ei-

nen/eine Dienstgebervertreter/in. 4Der Verbandsrat gibt ein Votum ab, welches 

Änderungsvorschläge enthalten kann. 

 

(4) Die Geschäftsführung leitet den konsolidierten Regelungsentwurf der Vollver-

sammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands zusammen mit dem  

Erläuterungstext nach § 14 Abs. 2, den Voten der Bischöflichen Arbeitsgruppe  

Arbeitsrecht und des Verbandsrats sowie der Liste der kommentierten Änderungs-

vorschläge nach § 13 Abs. 6 S. 3 zur Beratung und Beschlussfassung zu.  

 

§ 16 

Beschleunigtes Verfahren 

(1) 1In dringenden, nicht vorhersehbaren Ausnahmefällen erarbeitet der Verband der 

Diözesen Deutschlands in Abstimmung mit der/dem Vorsitzenden der Personal-

wesenkommission und der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vor-

sitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission einen Regelungsentwurf. 
2§ 5 Abs. 2 bis § 15 finden keine Anwendung. 

(2) 1Die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutschlands soll weitere von 

der Regelungsmaterie besonders betroffene Institutionen und Gremien anhören. 
2Bei mitarbeitervertretungsrechtlichen Angelegenheiten ist der Vorstand der 
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen anzuhören. 3In dringen-

den Fällen kann die Stellungnahme in Textform erfolgen. 

(3) 1Die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutschlands leitet den  

Regelungsentwurf zusammen mit der Stellungnahme nach Absatz 2 dem  

Verbandsrat des Verbandes der Diözesen Deutschlands zu. 2In dringenden Fällen 

kann der Regelungsentwurf unmittelbar der Vollversammlung des Verbandes der 

Diözesen Deutschlands vorgelegt werden. 3Eine Entscheidung des Verbandsrats 

und der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands im Umlauf-

verfahren ist möglich. 

(4) 1Die aufgrund des beschleunigten Verfahrens verabschiedeten Regelungen sind 

auf höchstens ein Jahr zu befristen. 2Eine einmalige Verlängerung um ein weiteres 

Jahr ist zulässig. 

 

§ 17 

Freistellung und Kosten 

(1) 1Die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die im kirchlichen Dienst stehen, sind zur  

ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von der 

dienstlichen Tätigkeit freizustellen, soweit sie nicht bereits von den sie entsenden-

den Institutionen oder Gremien freigestellt sind. 2Dies gilt insbesondere für die  

Teilnahme an den Sitzungen der Arbeitsgruppe sowie zur Vorstellung des  

Regelungsentwurfs in der Bischöflichen Arbeitsgruppe Arbeitsrecht und im  

Verbandsrat sowie für die Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen. 3Die Freistellung 

beinhaltet den Anspruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben. 

(2) 1Für die Sitzungen der Arbeitsgruppe sowie für die laufende Geschäftsführung 

stellt der Verband der Diözesen Deutschlands im erforderlichen Umfang Raum, 

Geschäftsbedarf sowie Personalkräfte zur Verfügung und trägt die notwendigen 

Kosten. 2Zu den notwendigen Kosten gehören auch die Kosten für Unterbringung, 

Verpflegung und Reisekosten. 

 

§ 18 

Evaluationsklausel 

1Der Verband der Diözesen Deutschlands wird in fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 

Ordnung die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der vorstehenden Regelungen einer 

Überprüfung unterziehen. 2Der Verbandsrat erstattet nach Anhörung der gemäß § 5 

Abs. 1 Initiativberechtigten der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 

Deutschlands Bericht und unterbreitet Vorschläge für mögliche Änderungen.  
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§ 19 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt zum 1.9.2022 in Kraft.  

 


